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SaoJiabstimmungen - ein schweizerischer Sonderfall?
In der Diskussion über das Frauenstimmrecht hört man von den

Gegnern immer wieder ein Argument, das ihnen geeignet scheint, auch
die schönsten und stichhaltigsten Gründe für die Gleichberechtigung aller
Erwachsenen zusammenzuschlagen. Es ist das Argument vom „Sonderfall
Schweiz". Nirgends in der Welt — wird gesagt — hat der Stimmbürger
so verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen wie bei uns, wenn er
über d- h. Steuergesetze, Besoldungsfragen, Alkoholmonopol,
Gasentgiftung, Schulhausneubauten, Einsatz bei Kursaalspielen, über Was-
serrechtsyerträge, AHV-Renten, 44-Stundenwoche abzustimmen hat und
sich damit direkt an der Rechtsetzung in Bund und Kantonen beteiligt.
Ueberall sonst — heisst es — erschöpft sich das demokratische Tun der
Bürger in der IT«M der Vertreter, der Parlamentarier, die dann ihrerseits
der Gesetzgebung obliegen.

Der Schweizer Bürger besitzt über das Wahlrecht hinaus noch die
beiden demokratischen Rechte par excellence: die und das 7?e-

/ereaim Wir sind nicht nur eine repräsentative, sondern in diesen all-
gemeinen Männerabstimmungen auch eine Z>ew20&ra7ie. Um diese
Volksrechte sind einst gewaltige Bewegungen in Gang gekommen.

Wie steht es aber mit diesem „Sonderfall Schweiz"? Da ist festzu-
stellen, dass wir doch nicht so einzig in der Welt dastehen. In den Ter-
ezroglew Stote» now .Twenis« gibt es genau dasselbe! Allerdings nicht in
der Unionsverfassung. Diese kennt nur das Verfassungsreferendum, und
auch da ist es in der 170-jährigen Geschichte der Union nur ein einziges
Mal angewendet worden, nämlich 1933, als das 1919 eingeführte Alko-
holverbot wieder aufgehoben wurde.

In vielen TwzzeTstozIew dagegen sind beide Volksrechte schon seit
Jahrzenten verfassungsmässig und in der Praxis verankert. Und zwar
geht dies auf unser schweizerisches Vorbild zurück. Es waren vor allem
die jüngeren Staaten des Westens, in denen gegen Ende des 19- Jahrhun-
derts die Bewegung zur Einführung der direkten Demokratie anhob, in
Stadtgemeinden wie in ganzen Staaten. Mit dem Jahr 1918 war die Be-
wegung abgeschlossen: 19 Staaten hatten die direkte Gesetzgebung mit
Initiative und Referendum eingeführt und 2 weitere Staaten nur mit Ge-
setzesreferendum-

Keiner dieser Staaten ist davon wieder abgegangen. Es handelt sich
in allem um genau das, was wir in der Schweiz praktizieren : in all diesen
amerikanischen Städten, Counties und Staaten geht es um .SacTt/rage« wie
bei uns- So entscheiden die Stimmbürger — Männer und Frauen — über
Verfassungsänderungen, Besoldungen der Staatsbeamten, Prüfung und
Kontrolle der Chiropraktiker, Vivisektion, Höhe der Altersrenten und
Alter der Bezugsberechtigung, Blindenunterstützung, staatliche Regelung
des Alkoholverkaufs, Gebrauch der Bibel in den öffentlichen Schulen,
Gebühren auf Margarine, Extrabesteuerung der Kettenläden, gesetzliche
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Regelung der Oelproduktion, der Wasserwerke, der Streiks und der Boy-
kottierung, über Amtsbefugnisse des Staatsanwalts, Zwangsimpfung,
Schliessung der Goiffeurgeschäfte am Sonntag, Dauer der Schulferien.
Es sind dieselben Sachfragen aus den Gebieten der Finanz- und Sozial-
politik, der Hygiene und der Kultur wie bei uns, genau so leicht oder
schwer zu beurteilen wie bei uns.

Von der Schweiz haben amerikanische Einzelstaaten auch übernom-
men, dass das Parlament ein Gesetz dem Referendum entziehen kann:
durch einen Drtag/zcZ?&eta<rZ>e.scA/Ks.s.

Wie kommen in Amerika Initiative und Referendum zustande?
Grundsätzlich gleich wie bei uns: durch now Z/«ZerscAn/ta?z.
Methodisch gibt es allerdings allerhand Unterschiede: in der Zahl der
nötigen Unterschriften, in der Art, sie zu sammeln, in der Zeit, die dafür
zur Verfügung steht, im Zeitpunkt der Volksabstimmung. Das Wesent-
liehe aber ist, t/ass as zVz AwerzA« weite Geriete, tae/e Cowzziies zzzzzf gßwze
Staate« gz'èt, wo Mä«»er wwzf FVaz/e« z'wzmer wieder «z'cAt «zzr w«Ä/ew,
sowzferzz zïé.er a/Ze wzög/zcAe« SacÄ/ragew zfes ^.zz/taz-e/Zezz, poZitzscÄew
wz>AeÄa/#/zcÄ,e« Zefeews persöwZicZ? ewtscÄezzZe«.

Dabei kann man nicht sagen, dass ein Vergleich mit unserem Lande
nicht am Platze sei- Es sind nicht „Winkelstaaten", über die man als un-
massgebliche Kuriositäten hinweggehen könnte. Im Gegenteil! Die
Schweiz ist ein Land mit 5 Millionen Einwohnern. Kalifornien allein
zählt über 13 Millionen. Alle 21 erwähnten Einzelstaaten zusammen 59,9
Millionen von den 167 Millionen der Gesamtbevölkerung der USA nach
der letzten Zählung von 1956.

Die Verhältnisse von 60 Millionen, einer Bevölkerung, die gut zwölf-
mal so gross ist als die unsrige, werden also einfach ignoriert, wenn bei
uns in Bezug auf das Frauenstimmrecht vom „Sonderfall Schweiz" ge-
redet wird- Dr. AwZ Aezser, Zta.se/

Freiheit, die ich meine!
Zur „Distanzierung*' des BSF.

„Da steht sie ja, da steht sie ja pfui, pfui, pfui", rufen die Kinder
im Kreis der schwarzen Köchin in ihrer Mitte zu. Nicht besser und
freundlicher tönt das Lied des BSF, dessen Vorstand in der Sitzung vom
4- Dezember 1958 Stellung nahm zum Buch von Iris von Roten „Die
Frauen im Laufgitter". Die in der ganzen Presse publizierte Erklärung
des BSF lautet wörtlich:

„Die in diesem Werk vertretenen Ansichten stehen in krassem Wider-
Spruch zu den ethischen Zielen der schweizerischen Frauenorganisationen,
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